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Coronavirus: Diagnostiktest wird von 
der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung vergütet 

Bern, 03.03.2020 - Der Diagnostiktest des neuen Coronavirus SARS-CoV-2 wird 

künftig von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) vergütet. Auf 

Entscheid des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) wird der Test auf 

die Liste der vergütungspflichtigen Analysen aufgenommen. 

Aufgrund der raschen Ausbreitung des neuen Coronavirus hat das EDI auf 
Empfehlung der Eidgenössischen Kommission für Analysen, Mittel und 
Gegenstände beschlossen, den Diagnostiktest dieser Krankheit auf die Liste der 
vergütungspflichtigen Analysen aufzunehmen. Er wird ab 4. März 2020 von der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung mit 180 Franken vergütet.

Die Diagnostik des neuen Coronavirus SARS-CoV-2 ist Teil der vom Bundesamt für 
Gesundheit empfohlenen Massnahmen zur Eindämmung der Epidemie.

Adresse für Rückfragen 

Bundesamt für Gesundheit (BAG), Kommunikation
+41 58 462 95 05, media@bag.admin.ch

Links
Analysenliste 
Änderungen in der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) 



https://www.bag.admin.ch/content/bag/de/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-

78335.html
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